
erfolgt. Faktisches Verwaltungshandeln kann einen Eingriff darstellen, wenn dieses hinrei-
chend versammlungsbezogen ist (BeckOKGrundgesetz/Schneider, Beck’scher Online-Kom-
mentar GG, 44. Ed. 15.8.2020, Art. 8 Rn. 27). Darüber hinaus kann schon ein faktischer
Eingriff vorliegen, wenn derjenige, der damit rechnet, dass seine Teilnahme an einer Ver-
sammlung behördlich registriert wird und dass ihm dadurch persönliche Risiken entstehen
können, möglicherweise auf die Ausübung seines Grundrechts auf Versammlungsfreiheit
verzichten wird (BVerfGE 122, 342 [368 f.] = NVwZ 2009, 441 [446]; BVerwGE 160, 169 ff.
mBespr Muckel JA 2018, 476 ff. [sog. Tornado-Überflug]; hierzu vertiefend die Fallbespre-
chungHobusch JA 2018, 838 ff.).

Vorliegend musste sich S während ihrer Teilnahme am Klimastreik gegenüber der Polizei
ausweisen, sodass ihre Teilnahme behördlich registriert wurde. Allein diese Maßnahme hat
schon insofern einschüchternde und abschreckende Wirkung, als dass S, zur Vermeidung
künftiger Kontrollen, es in Zukunft unterlassen könnte, an solchen Versammlungen teil-
zunehmen. Ein faktischer Eingriff in die Versammlungsfreiheit liegt daher vor.

(3) Rechtfertigung. Im Hinblick auf die Rechtfertigung des Eingriffs in das Recht auf
informationelle Selbstbestimmung der S ergibt sich auch hinsichtlich Art. 8 I GG kein
anderes Ergebnis. Der Eingriff erfolgte aufgrund eines Gesetzes und steht zu dem erstrebten
legitimen Ziel – Verhinderung eines Verstoßes gegen das KunstUrhG – nicht außer Ver-
hältnis. Insbesondere ist die bloße Identitätsfeststellung gerade im Vergleich zu anderen
denkbaren Maßnahmen von besonders geringer Eingriffsintensität, sodass die Versammlungs-
freiheit der S hinter dem gefährdeten Recht am eigenen Bild der Polizeibeamten – geschützt
durch das KunstUrhG – zurücktreten muss. Der Eingriff ist daher nach hier vertretener
Auffassung ebenfalls gerechtfertigt.

cc) Zwischenergebnis. Nach der hier vertretenen Ansicht verstößt die Personalienfeststel-
lung weder gegen das Recht auf informationelle Selbstbestimmung der S noch gegen die
Versammlungsfreiheit und war daher rechtmäßig.

d) Ermessen, Art. 5 BayPAG

Ermessensfehler iSd Art. 5 BayPAG sind nicht ersichtlich.

D. ERGEBNIS

Die Klage der S ist zulässig, aber unbegründet und hat daher keine Aussicht auf Erfolg.
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Hinweis: Die Anforderungen der Klausur gehen teils über die thematischen und inhaltlichen Grenzen
einiger Prüfungsordnungen hinaus, soweit mehr als nur Grundzüge des Bau- und Immissionsschutz-
rechts ihr Gegenstand sind.

Auf der Gemarkung der kreisfreien Stadt Würzburg (W) betreibt A bereits seit 2010 auf
einem gepachteten Grundstück eine Windenergieanlage (WEA 1). Deren immissionsschutz-
rechtliche Genehmigung ist mit der Auflage versehen, rechtzeitig vor Ablauf der vorgesehe-
nen Lebensdauer (sog. Entwurfslebensdauer) von 20 Jahren bei der zuständigen Behörde
Nachweise über ihre Stand- und Betriebssicherheit vorzulegen. Windanlagenprojektiererin B
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plant nun – ebenfalls auf einem gepachteten Grundstück – in einer Entfernung von 250m zur
WEA 1 die Errichtung einer weiteren Windenergieanlage (WEA 2), deren Strom in das
öffentliche Netz gehen soll. Beide Grundstücke befinden sich planungsrechtlich im Außen-
bereich innerhalb eines regionalplanerisch ausgewiesenen Windvorranggebietes, einer sog.
Windkonzentrationszone mit den Wirkungen des § 35 III 3 BauGB. Von der Einhaltung der
in Bayern geltenden 10 H-Regelung der Art. 82 f. BayBO sowohl von WEA 1 als auch 2 ist
auszugehen.

Im Rahmen einer Anhörung im Genehmigungsverfahren für WEA 2 macht A verschiedene
Bedenken gegen die Anlage der B geltend: So habe ein eingeholtes Gutachten – von dessen
Richtigkeit auszugehen ist – ergeben, dass im Nachlauf der WEA 2 Turbulenzeffekte auf-
treten, die auf die WEA 1 zeitweise bei entsprechender Windrichtung einwirken und als deren
Resultat eine Verkürzung der potenziellen Nutzungsdauer der WEA 1 eintritt. Zwar sei die
Standsicherheit der Anlage auch bei kurzfristig auftretenden Windspitzen nicht akut gefähr-
det und auch weiterhin deutlich über die herstellerseitige Entwurfslebensdauer von 20 Jahren
hinaus gewährleistet. Gleichwohl müsse, wenn die Anlage wie von B beantragt genehmigt
wird, wegen erhöhten Verschleißes an verschiedenen Anlagenkomponenten von einer Ver-
minderung der Gesamtnutzungsdauer von 35 auf 32 Jahre ausgegangen werden. Da seine
immissionsschutzrechtliche Genehmigung unbefristet erteilt ist, müsse er – A – aber darauf
vertrauen können, dass auch über den Zeitraum finanzieller gesetzlicher Förderung hinaus,
der nach dem Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) 20 Jahre beträgt, seine Anlage nicht
beeinträchtigt wird. Rechtlich sei es schließlich ohne Weiteres möglich, einen Weiterbetrieb
durch die Vorlage eines Standsicherheitsnachweises auch darüber hinaus zu ermöglichen.
Und auch wirtschaftlich könne ein solcher Weiterbetrieb trotz Entfallens der EEG-För-
derung in Abhängigkeit von der Strompreisentwicklung sinnvoll sein, weil für abgeschriebene
Anlagen auch geringere Erlöse für einen wirtschaftlichen Weiterbetrieb ausreichten.

Unabhängig von den Turbulenzeffekten aber sei die Zulassung der WEA 2 jedenfalls rechts-
widrig, weil der Bau der WEA 2 zu – ebenfalls gutachterlich bestätigten – Windabschattungs-
effekten führen wird, die sich auf die Wirtschaftlichkeit des Betriebs der WEA 1 auswirken.
Anders als veranschlagt wird diese pro Jahr nicht einen Umsatz von 500.000 EUR, sondern
ca. 38.000 EUR weniger erwirtschaften. Das sei „Windklau“.

B meint, die Turbulenzwirkungen seien unbeachtlich, weil sie sich im Zeitraum der gesetzli-
chen Förderung nach EEG und der hierauf ausgerichteten Entwurfslebensdauer der Anlage
von 20 Jahren noch nicht auswirken. Auf den darüberhinausgehenden Zeitraum könne es
nicht ankommen. Erlöseinbußen durch Windabschattungen müsse der A zudem hinnehmen.
Dieser könne nicht erwarten, dass sich in seiner Umgebung nichts ändere.

Am 26.10.2019 erteilt die Stadt Würzburg nach ordnungsgemäßem vereinfachten Genehmi-
gungsverfahren der B zwar eine immissionsschutzrechtliche Genehmigung für die Errichtung
und den Betrieb der WEA 2. Diese Genehmigung enthält jedoch folgenden Zusatz, im
Bescheid bezeichnet als „Auflage 01“:

„Zur Vermeidung einer Verkürzung der potentiellen Lebensdauer der WEA 1 des A wird der
Betrieb der beantragten WEA 2 bei Windgeschwindigkeiten zwischen 7,5m/s und 12m/s
untersagt, sofern dabei die WEA 2 aus Richtung des Windes gesehen vor der WEA 1 steht.“

B ist mit diesem Zusatz in keiner Weise zufrieden. Dieser führe dazu, dass sie mit ihrer
WEA 2 die ursprünglich geplanten Umsätze nicht erwirtschaften werden könne. Das will sie
nicht hinnehmen. Und auch A ist mit der gestatteten Errichtung und dem Betrieb der WEA 2
trotz der erreichten Nebenbestimmung höchst unglücklich und will sie verhindern. Der Staat
müsse ihn vor dem Windklau schützen. Ihm ist nicht ersichtlich, wie er das Heranrücken
einer anderen WEA und die damit verbundenen Beeinträchtigungen selbst hätte verhindern
können.

Bearbeitungsvermerk:

1. Die Erfolgsaussichten eines fristgemäßen gerichtlichen Vorgehens der B sind zu prüfen.

2. Wäre ein zulässiger Rechtsbehelf des A vor dem Verwaltungsgericht gegen die der B erteilte
Genehmigung für Errichtung und Betrieb der WEA 2 begründet?

& LÖSUNG

A. FRAGE 1

Ein fristgemäß eingelegter gerichtlicher Rechtsbehelf der B hat Erfolg, wenn der Verwal-
tungsrechtsweg eröffnet und der Rechtsbehelf zulässig und begründet ist.
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